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Für das Gebiet: 
"Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlich d er rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke 

an der Stettiner Straße, nördlich der Flurstücke 21 /4 und 25/115 der Flur 9 von Schwarzenbek"

Abwägungsvorschläge

28. Oktober 2014

zur 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 26 b der Stadt Sc hwarzenbek

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem § 4 Abs. 2 BauGB . V. mit § 13a BauGB sowie Dritter



vom 06.10.2014

 

BLATT: 1

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Wird zur Kenntnis genommen.

Zum Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein

Die von den Straßen des überörtlichen Verkehrs aus-
gehenden Schallimmissionen wurden berücksichtigt.

Dritte § 3 (2) BauGB

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

Nachbargemeinden

Eine schalltechnische Untersuchung ist Bestandteil der 
Begründung.

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Dritte § 3 (1) BauGB



Deutsche Telekom Technik GmbH

vom 20.10.2014

 

BLATT: 2

STELLUNGNAHME:

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Zur Deutschen Telekom

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG



vom 23.10.2014

 

BLATT: 3

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Zum Fachdienst Naturschutz:

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg

Nachbargemeinden

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird 
ergänzt um folgenden Textteil: "Im südlichen 
Teilbereich des Plangeltungsbereiches befinden sich 
geringe Flächen die z. Zt. noch gärtnerisch genutzt 
werden, sowie zwei Bäume (Ahorn). Der Erweiterung 
des Amtsgebäudes unter Herstellung von zusätzlichen 
Stellplätzen wird Vorang eingeräumt vor der Erhaltung 
dieser z. Zt. als Grünflächen genutzten Bereiche".



 

BLATT: 4

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

Zum Fachdienst Abfall, Altlasten und Bodenschutz:

Nachbargemeinden

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Aus Zeitzeugen Berichten gibt es folgende 
Informationen, dass sich auf diesen Flurstücken eine 
Obst- und Fruchtverwertung befunden haben soll, die 
Früchte zu Sirup verarbeitet hat und das Dosen 
abgefüllt worden sind. Zu einem späteren Zeitraum hat 
ein Betrieb für Brunnenbau diese Grundstück teilweise 
als kleine Lagerfläche genutzt.

Wird berücksichtigt durch Einfassung der Flurstücke 
21/3 und 25/114 mit der Umgrenzung der für bauliche 
Nutzung vorgesehenen Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein 
können. Hier "Altlastenverdachtssstandort". 

Des Weiteren wird Textteil B ergänzt um 5.00 
Altlastenverdachtsstandorte (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) 
Auf den Flurstücken 21/3 und 25/114 sind "bei 
Neubebauung oder grundlegenden baulichen 
Veränderungen deren Böden auf eine Belastung mit 
umweltgefährdenden Stoffen zu überprüfen".



 

BLATT: 5

Die Anzahl der Stellplätze ist nur nachrichtlich 
angegeben/keine Festsetzung. Zum besseren 
Verständnis wird die Anzahl aus dem Plan 
herausgenommen.

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

Der Hinweis wird berücksichtigt. In der Planzeichnung 
wird die Festsetzung dreigeschossig und geschlossen 
eingetragen, entsprechend der Planzeichenerklärung, 
da Gebäudelängen von über 50 m möglich sind. 
Ansonsten gilt aufgrund der Festsetzung die offenen 
Bauweise (Grenzabstände).

Auf der Planunterlage sind durch den öffentlich 
bestellten Vermesser drei Fahnenmasten als Bestand 
mit aufgenommen worden, die keinerlei Festsetzungs-
Charakter haben. Zur Vermeidung von Missverständ-
nissen werden die Fahnen aus der Planzeichnung 
entfernt.

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

Nachbargemeinden

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Zum Fachdienst Bauaufsicht:



Gemeinde Fuhlenhagen

BLATT: 6

Dritte § 3 (2) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 26 b DER STADT SCHWARZENBEK

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:    "Östlich der ehemaligen Gülzower Straße, westlic h der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstüc ke an der Stettiner Straße, nördlich …………..

TÖB § 4 (1) BauGB

Handwerkskammer Lübeck

Schleswig-Holstein Netz AG

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein - Außenstelle 
Lübeck 

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 
abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht:

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck


